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Sekundarstufe II – Berufskolleg; 

Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung; 
Lehrpläne zur Erprobung 

RdErl. d. Ministeriums 
für Schule, Jugend und Kinder 

v. 13. 1. 2004 – 433-6.08.01.13-2902 

Für den Unterricht in den Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung wurden unter verantwortlicher Leitung des Landesin-
stituts für Schule sowie unter Mitwirkung erfahrener Lehrkräfte und Berufsstandsvertreter für die in der Anlage 1 aufgeführten Ausbil-
dungsberufe des dualen Systems der Berufsausbildung auf der Grundlage der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Rah-
menlehrpläne für das Land Nordrhein-Westfalen Lehrpläne zur Erprobung erarbeitet. Die vorläufigen Unterrichtsvorgaben und Stunden-
tafeln wurden den Berufskollegs bereits zur Verfügung gestellt und sind ab Schuljahr 2003/2004 Grundlage des Unterrichts in den ent-
sprechenden Bildungsgängen, es sei denn, dass die in den jeweiligen Ausbildungsordnungen getroffenen Übergangsregelungen ange-
wandt wurden.  
Diese vorläufigen Unterrichtsvorgaben werden nun abgelöst durch die entsprechenden Lehrpläne zur Erprobung. 
Darüber hinaus werden zum Schuljahr 2003/2004 Lehrpläne in Kraft gesetzt, für die in Nordrhein-Westfalen bisher kein eigener Lehrplan 
vorlag. 
Den Berufskollegs, die die jeweiligen Bildungsgänge führen, gehen die Lehrpläne mit je einem Exemplar in Papierform unmittelbar zu. 
Die Lehrpläne werden außerdem im Internet im Bildungsportal des Ministeriums veröffentlicht*). Eine Bestellung über den Verlag ist nicht 
möglich. Rückfragen sind an das Landesinstitut für Schule zu richten. 
Die Lehrpläne sind allen an der didaktischen Jahresplanung für den Bildungsgang Beteiligten zur Verfügung zu stellen und zusätzlich in 
der Schulbibliothek u.a. für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe verfügbar zu halten. 
Die zur Erprobung in Kraft gesetzten Lehrpläne sind in Lernfeldern strukturiert. Die Bildungsgangkonferenzen sind aufgerufen, eine in-
tensive didaktische Diskussion der Lehrpläne unter Einbeziehung des vom Landesinstitut für Schule entwickelten Kriterienkataloges zu 
führen. 
Um Vorlage eines daraus abgeleiteten Erfahrungsberichtes bis zum  30.10.2006 an die zuständige Bezirksregierung wird gebeten. Nach 
Einarbeitung der Erfahrungsberichte ist beabsichtigt, die erforderliche Verbändebeteiligung gemäß § 16 SchMG (BASS 1 – 3) einzulei-
ten. 
Mit Ablauf des 31. 7. 2003 sind die bisherigen Richtlinien und Lehrpläne (Anlage 2) auslaufend außer Kraft getreten, es sei denn, dass 
die in den jeweiligen Ausbildungsordnungen getroffenen Übergangsregelungen angewandt wurden. 
Der Runderlass vom 26. 8. 2003, ABl. NRW. 9/03, S. 302, tritt mit sofortiger Wirkung außer Kraft. 
*) 

www.bildungäportal.nrw.de/BP/LINKS/BKPROBE 
 

 
Anlage 1 

Neue und neugeordnete Ausbildungsberufe, die zum 1. 8. 2003 in Kraft treten:  

Heft Ausbildungsberuf 

4170-17 
 
41055 
41056 
41057 
4192 
4164/2 
4173-01 
 
 
4174 
 

Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik/ 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
Bestattungsfachkraft 
Bühnenmalerin und -plastikerin/Bühnenmaler und -plastiker 
Drogistin/Drogist 
Fahrzeuginnenausstatterin/Fahrzeuginnenausstatter 
Fahrzeuglackiererin/Fahrzeuglackierer 
handwerkliche Elektroberufe 
– Elektronikerin/Elektroniker 
– Systemelektronikerin/Systemelektroniker 
industrielle Elektroberufe 
– Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme/Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme 
– Elektronikerin für Betriebstechnik/Elektroniker für Betriebstechnik 
– Elektronikerin für Automatisierungstechnik/Elektroniker für Automatisierungstechnik 
– Systeminformatikerin/Systeminformatiker 
– Elektronikerin für Geräte und Systeme/Elektroniker für Geräte und Systeme 
– Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik/Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik 

41058 Investmentfondskauffrau/Investmentfondskaufmann 

4170-19 Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin/Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker 

4160 Konditorin/Konditor 

41059 Kosmetikerin/Kosmetiker 

4170-23 Kraftfahrzeugmechatronikerin/Kraftfahrzeugmechatroniker 



 

4164/1 Bauten- und Objektbeschichterin/Bauten- und Objektbeschichter 
Malerin und Lackiererin/Maler und Lackierer 

4170-21 Mechanikerin für Karosserieinstandhaltungstechnik/Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik 

4170-20 Mechanikerin für Landmaschinentechnik/Mechaniker für Landmaschinentechnik 

41060 Mikrotechnologin/Mikrotechnologe 

41061 Naturwerksteinmechanikerin/Naturwerksteinmechaniker 

41015 Produktgestalterin Textil/Produktgestalter Textil 

4265 Steinmetzin und Steinbildhauerin/Steinmetz und Steinbildhauer 

4238 Textillaborantin/Textillaborant 

41062 Tierpflegerin/Tierpfleger 

4261 Weberin/Weber 

4170-22 Zweiradmechanikerin/Zweiradmechaniker 

 
 

Anlage 2 
Folgende Richtlinien und Lehrpläne treten ab dem 31. 7. 2003 auslaufend außer Kraft: 

1)   Drogist 
 RdErl. vom 24. 7. 1969 (BASS 15 – 33 Nr. 027) 

2)   Elektroinstallateurin/Elektroinstallateur 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 73.12) 

3)   Elektromaschinenbauerin/Elektromaschinenbauer 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 73.11) 

4)   Elektromaschinenmonteurin/Elektromaschinenmonteur 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 74.10) 

5)   Elektromechanikerin/Elektromechaniker 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 73.14) 

6)   Energieelektronikerin/Energieelektroniker 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 74.11) 

7)   Fahrzeugpolsterin/Fahrzeugpolsterer 
 RdErl. vom 21. 10. 1996 (BASS 15 – 33 Nr. 92) 

8)    Fernmeldeanlagenelektronikerin/Fernmeldeanlagenelektroniker 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 73.13) 

9)   Gas- und Wasserinstallateurin/Gas- und Wasserinstallateur 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.16) 

10)  Industrieelektronikerin/Industrieelektroniker  
 Fachrichtung Produktionstechnik 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 74.121) 
 Fachrichtung Gerätetechnik  
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 74.122) 

11)  Karosserie- und Fahrzeugbauerin/Karosserie- und Fahrzeugbauer 
 Fachrichtung Karosseriebau 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.191) 
 Fachrichtung Fahrzeugbau 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.192) 

12)  Kommunikationselektronikerin/Kommunikationselektroniker 
 Fachrichtung Informationstechnik 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 74.131) 
 Fachrichtung Telekommunikationstechnik 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 74.132) 
 Fachrichtung Funktechnik 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 74.133) 

13)  Konditor/Konditorin  
 RdErl. vom 2. 11. 1987 (BASS 15 – 33 Nr. 60) 

14)  Kraftfahrzeugelektrikerin/Kraftfahrzeugelektriker 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.23) 

15)  Kraftfahrzeugmechanikerin/Kraftfahrzeugmechaniker 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.21) 

16)  Landmaschinenmechanikerin/Landmaschinenmechaniker 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.20) 

17)  Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin, Schwerpunkt Fahrzeuglackierer/Fahrzeuglackiererin 
 RdErl. vom 24. 8. 1989 (BASS 15 – 33 Nr. 65) 



 

18)  Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin, Schwerpunkt Maler/Malerin 
 RdErl. vom 26. 8. 1988 (BASS 15 – 33 Nr. 64) 

19)  Produktgestalterin Textil/Produktgestalter Textil 
 RdErl. vom 30. 7. 1999 (BASS 15 – 33 Nr. 205) 

20)  Steinmetzin und Steinbildhauerin/Steinmetz und Steinbildhauer 
 RdErl. vom 9. 12. 1999 (BASS 15 – 33 Nr. 165) 

21)  Textillaborantin/Textillaborant physikalisch-technisch 
 RdErl. vom 21. 10. 1996 (BASS 15 – 33 Nr. 138) 

22)  Weberin/Weber 
 RdErl. vom 21. 10. 1996 (BASS 15 – 33 Nr. 161) 

23)  Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/Zentralheizungs- und Lüftungsbauerin 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.17) 

24)  Zweiradmechaniker/Zweiradmechanikerin 
 RdErl. vom 4. 9. 1991 (BASS 15 – 33 Nr. 71.22) 
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1 Vorgaben für den Lernort Berufsschule im Rahmen der dua-
len Berufsausbildung 

 
1.1 Rechtliche Grundlagen 
 
Grundlagen für die Berufsausbildung zur Kosmetikerin/zum Kosmetiker sind: 

• die geltenden Verordnungen über die Bildungsgänge in den Fachklassen des dualen Sys-
tems 

• der KMK-Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kosmetikerin/Kosmetiker (vgl. Kap. 
5), der mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Kosmetiker/zur Kosmetikerin 
(vgl. Anlage A-I) abgestimmt ist. 

 
Die Verordnung über die Berufsausbildung gemäß § 25 BBiG bzw. HWO beschreibt die Be-
rufsausbildungsanforderungen. Sie wurde von dem zuständigen Fachministerium des Bundes 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen. Der mit 
der Verordnung über die Berufsausbildung abgestimmte Rahmenlehrplan der Ständigen Kon-
ferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK-Rahmenlehrplan) beschreibt die 
Berufsausbildungsanforderungen für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule. 
 
Die Stundentafel (vgl. Kap. 2) und der Lehrplan zur Erprobung sind durch das Ministerium 
für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen mit Einführungserlass vom 
<......> in Kraft gesetzt worden. 
 
 
1.2 Hinweise zum Lehrplan zur Erprobung 
 
Der vorliegende Lehrplan zur Erprobung ist die landesspezifische Umsetzung des KMK-Rah-
menlehrplans für den Ausbildungsberuf Kosmetikerin/Kosmetiker. Er übernimmt die Lern-
felder des KMK-Rahmenlehrplans mit ihren jeweiligen Zielformulierungen und Inhalten als 
Mindestanforderungen. Der Lehrplan enthält Vorgaben für den Unterricht in den Lernberei-
chen gemäß der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg-APO-BK) vom 26. Mai 
1999. Zur Unterstützung der Lernortkooperation und der schulinternen Arbeit ist dem Lehr-
plan zur Erprobung die Verordnung über die Berufsausbildung als Anlage beigefügt. 
 
Generelles Ziel für den Unterricht ist die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz. 
Dazu gehört auch die Sensibilisierung für die Wirkungen tradierter männlicher und weiblicher 
Rollenprägungen und die Entwicklung alternativer Verhaltensweisen zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. 
 
In der Anlage beigefügt ist ein Fragenkatalog zur Evaluation des Lehrplans zur Erprobung, 
der die in den Bildungsgängen der Berufskollegs gemachten Erfahrungen und Anregungen im 
Umgang mit dem vorliegenden Lehrplan erfasst (vgl. Anlage A-III). Die Bildungsgang-
konferenzen sind aufgerufen, zu dem jeweiligen im Einführungserlass genannten Zeitpunkt 
den zuständigen Bezirksregierungen den Evaluationsbogen zuzuleiten. Das Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung wertet die Rückläufe aus und arbeitet die Ergebnisse ggf. in den 
Lehrplan ein.  
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2 Stundentafel  
 

 Unterrichtsstunden 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe 

I.  Berufsbezogener Lernbereich 

Betriebs- und Dienstleistungsorganisation 80 - 120 40 - 80 40 - 80 160 - 280 

Pflegende und dekorative Kosmetik 160 80 80 320 

Kosmetische Behandlungsverfahren 40 160 160 360 

Fremdsprache 0 - 40 0 - 40 0 - 40 40 - 120 

Summe: 280 - 320 280 - 320 280 - 320 840 - 960 

 

II. Differenzierungsbereich 

 Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2, 
A 3.1 und A 3.2 gelten entsprechend. 

 

III.  Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation 

Religionslehre 

Sport/Gesundheitsförderung 

Politik/Gesellschaftslehre 

 

Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2, 
A 3.1 und A 3.2 gelten entsprechend. 
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3 Hinweise zu den Lernbereichen 
 
3.1 Hinweise zum berufsbezogenen Lernbereich 
 
3.1.1 Zuordnung der Lernfelder 
 

 Zuordnung der Lernfelder zu den Fächern 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr  

I.  Berufsbezogener Lernbereich 

Betriebs- und 
Dienstleistungsorganisation 

LF 1 und s. 
Fachbeschrei-

bung 

LF 5 und s. 
Fachbeschrei-

bung 

LF 9 und s. 
Fachbeschrei-

bung 

Pflegende und dekorative 
Kosmetik 

LF 2, LF 3 LF 7 LF 12 

Kosmetische Behandlungsverfahren LF 4 LF 6, LF 8 LF 10, LF 11 

Fremdsprache s. Fachbeschreibung 

 
 
3.1.2  Erläuterung und Beschreibung der Fächer 
 
Betriebs- und Dienstleistungsorganisation  

Das Fach Betriebs- und Dienstleistungsorganisation stellt die Bedeutung des verantwortungs-
bewussten und kundenorientierten planmäßigen Handelns am Menschen unter Berücksichti-
gung verkaufspsychologischer und betriebswirtschaftlicher Aspekte in den Mittelpunkt. 
 
Dementsprechend sind im ersten Ausbildungsjahr neben der Sensibilisierung und Auseinan-
dersetzung mit dem eigenständigen und verantwortlichen Handeln am Menschen das Analy-
sieren der Betriebsstrukturen und Erkennen grundlegender Organisationsformen Unterrichts-
inhalte. Die Unterscheidung von Arbeitsabläufen spielt eine wesentliche Rolle bei der an-
spruchsgerechten Arbeitsvorbereitung und -planung, um Wünsche und Bedürfnisse der Kun-
dinnen und Kunden adäquat zu erfüllen (LF 1).  
 
Gegenstand des zweiten Ausbildungsjahres ist das Analysieren von Waren- und Depotsyste-
men nach fachlichen und betriebswirtschaftlichen Kriterien. Weitere Schwerpunkte bilden der 
Beschaffungsvorgang von Waren unter Berücksichtigung der Vorschriften der Lagerwirt-
schaft sowie selbstständige Kalkulation von Waren unter Verwendung technischer Hilfsmittel 
(LF 5).  
 
Auf diesen Grundlagen aufbauend wird im dritten Ausbildungsjahr neben dem Warenverkauf 
ein Dienstleistungsangebot selbstständig geplant, kalkuliert und präsentiert. Zentrales Element 
bildet das Analysieren von Beratungs- und Verkaufsgesprächen sowie das Entwickeln von 
Lösungsansätzen bei aufgetretenen Konflikten (LF 9).  
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Die für das Fach Betriebs- und Dienstleistungsorganisation verbindlichen Vorgaben ergeben 
sich zudem aus den Zielen und Inhalten des vorläufigen Lehrplans Wirtschafts- und Betriebs-
lehre vom 04.05.1992 (Heft 4296 der Schriftenreihe: Die Schule in Nordrhein-Westfalen), der 
am 01.08.1992 in Kraft getreten ist. Volks- und betriebswirtschaftliche Anteile sind insbeson-
dere in die Lernfelder LF 1, LF 5 und LF 9 integriert. Die im Lehrplan für das Fach Wirt-
schafts- und Betriebslehre weiteren enthaltenen Themenbereiche sind mit den Inhalten des be-
rufsbezogenen Lernbereichs bes. auch mit den Lernfeldern LF 3, LF 4, LF 11 und LF 12 zu 
verknüpfen. Die Abstimmung - auch mit den Fächern des berufsübergreifenden Lernbereichs 
- erfolgt in den Bildungsgangkonferenzen. 
 
Pflegende und dekorative Kosmetik  

Der Unterricht des Faches Pflegende und dekorative Kosmetik vermittelt Kompetenzen, die 
die Voraussetzung für planmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln bei der Pflege von 
Gesichts- und Dekolletehaut sowie der dekorativen Gestaltung der Gesichtshaut darstellen. In 
diesem Sinne soll die Thematisierung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Inhal-
ten der kundenorientierten Auswahl und dem Einsatz von Materialien, Geräten und Verfahren 
dienen. Dabei ist zu beachten, dass der kritischen Reflexion lernfeldspezifischer Aspekte der 
Gesunderhaltung der Haut und der Ökologie genügend Raum geschaffen wird. Bei der Be-
handlung gestalterischer und ästhetischer Themen sind obligatorische Inhalte der Formen- 
und Farbenlehre sowie aktuelle Moderichtungen und Trends in der Gesellschaft aufzunehmen 
und zu berücksichtigen. 
 
Im Unterricht des ersten Ausbildungsjahres stehen die Erstellung von Hautbeurteilungs- und 
Hautbehandlungsplänen für die verschiedenen Hauttypen im Mittelpunkt, wobei Anatomie, 
Physiologie, Anomalien und Erkrankungen der Haut Berücksichtigung finden (LF 2). Dabei 
ist die Entwicklung der Fähigkeit zur Differenzierung zwischen ärztlich zu behandelnden 
Hauterkrankungen und kosmetisch behandlungswürdigen Hautveränderungen sicherzustellen. 
Möglichkeiten sinnvoller Kooperation zwischen Arztpraxis und Kosmetikinstitut sollten auf-
gezeigt werden (LF 2). In diesem Zusammenhang sind auch Verfahren der Hautreinigung un-
ter Berücksichtigung von Materialien und technischen Geräten unter Beachtung hautphysio-
logischer Gesichtspunkte zu prüfen bzw. auszuwählen (LF 3).  
 
Im zweiten Ausbildungsjahr werden kundenspezifische Behandlungspläne für die Gesichts- 
und Dekolletépflege unter Berücksichtigung der Wirkmechanismen von Präparaten und Gerä-
ten erstellt. Kundenorientierte Beratung ist ebenso Unterrichtsgegenstand wie die systemati-
sche kriterienorientierte Reflexion der Behandlungsverfahren (LF 7).  
 
Auf den Erkenntnissen der Hautbeurteilung und -pflege aufbauend werden im dritten Ausbil-
dungsjahr Entscheidungen zur Auswahl dekorativer Präparate abgeleitet und zielorientiert mit 
Techniken und Methoden der dekorativen Kosmetik verknüpft. Dabei werden gestalterische 
Entscheidungen auf der Grundlage der Gestaltungslehre, sowie von Farb- und Stilbe-
ratungssystemen umgesetzt (LF 12).  
 
Kosmetische Behandlungsverfahren  
Das Fach Kosmetische Behandlungsverfahren dient der Thematisierung diverser kosmetischer 
Behandlungen, die die Steigerung des körperlichen Wohlbefindens und die Gesundheitsförde-
rung zum Ziel haben. Dabei sind die Behandlungsverfahren im Unterricht einer kritische Re-
flexion insbesondere unter Berücksichtigung medizinischer, rechtlicher und ökologischer As-
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pekte zu unterziehen und daraus Erkenntnisse und Kriterien sowie das Verantwortungsbe-
wusstsein für die Kundenberatung und -behandlung abzuleiten.  
So ist z. B. im Zusammenhang mit der Diagnose von Finger- und Fußnägeln die Fähigkeit zur 
Abgrenzung von ärztlich zu behandelnden Nagelerkrankungen und kosmetisch zu behandeln-
den Nagelanomalien zu vermitteln (LF 4, LF 8). Ebenso werden präventive Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Haltungsschwächen und Fußdeformitäten oder positiv auf die Psyche wir-
kende Maßnahmen thematisiert. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen Haut, Organismus, 
Psyche und Umwelt im Sinne eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses zu erörtern.  
 
Den inhaltlichen Schwerpunkt des ersten Ausbildungsjahres bilden die Pflege und Gestaltung 
der Hände und Fingernägel. Dabei sollen unter Berücksichtigung anatomischer und physio-
logischer Grundlagen auf der einen Seite sowie ästhetisch-gestalterischer Gesichtspunkte auf 
der anderen Seite die Auswahl und der Einsatz geeigneter Präparate, Instrumente und Geräte 
erörtert werden. Hygienevorschriften und Bestimmungen des Unfall- und Arbeitsschutzes 
sind integrativ zu vermitteln (LF 4).  
 
Thematisiert werden sollen die Wirkung kosmetischer Massagen und deren Kontra-
indikationen unter Anwendung von Kenntnissen der Anatomie und Physiologie von Muskeln, 
Nerven sowie Blut- und Lymphgefäßen. Erkrankungen sollten hier ebenfalls thematisiert 
werden, da sie häufig Kontraindikationen für die Massage darstellen. Die kundengerechte Be-
ratung und Behandlung setzt eine fachliche Differenzierung der unterschiedlichen Massage-
verfahren und Präparate voraus (LF 6). Das kundenorientierte Beratungsgespräch sowie das 
Pflegen und Gestalten der Füße und Nägel mit geeigneten Geräten, Instrumenten und Präpara-
ten finden ebenfalls Eingang in das zweite Ausbildungsjahr (LF 8).  
 
Verschiedene Möglichkeiten, die Wirkungen kosmetischer Behandlungsverfahren durch ge-
sundheitsfördernde Maßnahmen zu unterstützen, werden im dritten Ausbildungsjahr behan-
delt. Dabei finden auch Aspekte einer ausgewogenen Ernährung sowie Bewegungs- und Ent-
spannungsübungen Beachtung (LF 10). Aufbauend auf den Kompetenzen des ersten und 
zweiten Ausbildungsjahres werden abschließend kosmetische Spezialbehandlungen unter Be-
achtung medizinischer und rechtlicher Aspekte thematisiert (LF 11).  
 
Fremdsprache  

Berufsbezogene Fremdsprachenkenntnisse werden im Hinblick auf eine zukunftsorientierte 
Ausbildung in diesem Beruf und angesichts der zunehmenden Internationalisierung der In-
formationsströme und Wirtschaftsmärkte immer wichtiger.  
Um Schülerinnen und Schüler für den Beruf Kosmetikerin/Kosmetiker handlungsfähig zu 
machen, ist die Vermittlung von Fachterminologie und deren Anwendung in praxisbezogenen 
Situationen erforderlich.  
Daneben ist aber auch eine Steigerung der allgemeinen Sprachkompetenz anzustreben mit 
dem Ziel, die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. 
Inhaltliche Aspekte zur Förderung des Fremdsprachenerwerbs sind besonders in den Lernfel-
dern LF 1, LF 2, LF 3, LF 5, LF 7 und LF 9 enthalten.  
Die in der Stundentafel eröffnete Bandbreitenregelung ermöglicht es den Schulen, die im 
KMK-Rahmenlehrplan für die gesamte Ausbildungszeit geforderten Mindeststunden Fremd-
sprachenunterricht zu ergänzen. 
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3.2 Hinweise zum berufsübergreifenden Lernbereich 
 
Der Unterricht in den Fächern des berufsübergreifenden Lernbereichs Deutsch/Kommuni-
kation, Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung und Politik/Gesellschaftslehre ist inte-
graler Bestandteil eines beruflichen Bildungsgangs. So weit wie möglich sollen die Lehre-
rinnen und Lehrer dieser Fächer thematisch und methodisch Kooperationen und Erweite-
rungen untereinander und mit dem berufsbezogenen Lernbereich umsetzen. Die Zusam-
menarbeit im Bildungsgang erfolgt auf der Grundlage der für die Fächer jeweils gültigen 
Lehrpläne. 
 
 
3.3 Hinweise zum Differenzierungsbereich 
 
3.3.1 Allgemeine Hinweise 
 
Die Unterrichtsstunden des Differenzierungsbereichs können in dem in der Stundentafel aus-
gewiesenen Umfang für die Stützung bzw. Vertiefung von Lernprozessen oder den Erwerb 
von Zusatzqualifikationen, erweiterten Zusatzqualifikationen und erweiterten Stützangeboten 
verwendet werden. Zusatzqualifikationen werden unter Angabe der erworbenen zusätzlichen 
Kompetenzen zertifiziert (s. APO-BK, Erster Teil, 1. Abschnitt, §§ 8, 9). Die Stundenanteile 
des Differenzierungsbereichs können darüber hinaus auch im Rahmen von Bildungsgängen 
des dualen System genutzt werden, die eine Berufsausbildung nach BBiG/HWO und den Er-
werb der Fachhochschulreife verbinden (Doppelqualifikation). 
 
 
3.3.2 Erwerb der Fachhochschulreife 
 
Für Bildungsgänge, die eine Berufsausbildung nach BBiG/HWO und den Erwerb der Fach-
hochschulreife verbinden, gelten die entsprechenden Vorgaben der APO-BK sowie der „Ver-
einbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 i. d. F. vom 09.03.2001)“ (s. Anlage A-II). 
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4 Lernerfolgsüberprüfung 
 
Lernerfolgsüberprüfungen erfolgen auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben. Sie dienen 
der Sicherung der Ziele des Bildungsganges und haben in diesem Zusammenhang verschiede-
ne Funktionen. 
 
Sie sind Grundlage für die Planung und Steuerung konkreter Unterrichtsverläufe, indem sie 
Hinweise auf Lernvoraussetzungen, Lernfortschritte, Lernschwierigkeiten und Lerninteressen 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler liefern. 
Sie bilden die Grundlage für die individuelle Beratung der Schülerinnen und Schüler anläss-
lich konkreter Probleme, die im Zusammenhang mit dem Lernverhalten, den Arbeitsweisen, 
der Leistungsmotivation und der Selbstwerteinschätzung stehen. Somit sind sie auch Basis für 
die Beratung(en) der Schülerinnen und Schüler über ihren individuellen Bildungsgang. 
Sie sind Grundlage für die Leistungsbewertung und haben damit auch rechtliche Kon-
sequenzen für die Zuerkennung des Berufsschulabschlusses, den Erwerb allgemeinbildender 
Abschlüsse der Sekundarstufe II sowie den nachträglichen Erwerb von Abschlüssen der Se-
kundarstufe I.  
 
Darüber hinaus liefern sie auch Informationen und Entscheidungshilfen für alle in der Be-
rufsausbildung Mitverantwortlichen. 
 
Lernerfolgsüberprüfungen erfüllen eine wichtige pädagogische Funktion, indem sie den Schü-
lerinnen und Schülern bei der Einschätzung ihrer Leistungsprofile helfen und sie zu neuen 
Anstrengungen ermutigen. 
 
Formen und Inhalte der Lernerfolgsüberprüfung und die didaktisch-methodische Aus-
gestaltung der unterrichtlichen Lehr-Lernprozesse stehen in unmittelbarem Zusammenhang. 
Eine Unterrichtsgestaltung, die auf den Erwerb umfassender Handlungskompetenz ausgerich-
tet ist, erfordert in der Lernerfolgsüberprüfung vor allem problemorientierte Aufgabenstellun-
gen, die von den Schülerinnen und Schülern zielorientiert und selbstständig gelöst werden 
können. 
 
Bei der Beurteilung und Benotung von Lernerfolgen soll sich das Anforderungsniveau an der 
angestrebten Handlungskompetenz orientieren. Innerhalb dieses allgemeinen Rahmens sind 
insbesondere zu berücksichtigen: 
• der Umfang der geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
• die sachliche Richtigkeit sowie die Differenzierung und Gründlichkeit der Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten, 
• die Selbstständigkeit der geforderten Leistung, 
• die Nutzung zugelassener Hilfsmittel, 
• die Art der Darstellung und Gestaltung des Arbeitsergebnisses und 
• das Engagement und soziale Verhalten in Lernprozessen. 
 
Diese Kriterien beziehen sich auf alle Dimensionen der Handlungskompetenz. 
Über Formen und Einsatz der Lernerfolgsüberprüfungen entscheidet die Bildungsgang-
konferenz unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben.  
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5 KMK-Rahmenlehrplan* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R A H M E N L E H R P L A N 

für den Ausbildungsberuf 

Kosmetiker/Kosmetikerin 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.12.2001) 

 
 
 
 
 
 

                                                
* Bekanntmachung der Verordnung über die Berufsausbildung Kosmetikerin/Kosmetiker nebst Rahmenlehr-

plan vom 09.01.2002, in: Bundesanzeiger, hrsg. vom Bundesministerium der Justiz, Jg. 2002, Nr. 210a, 
12.11.2002 
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Teil I: Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen wor-
den. 
 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fach-
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) ab-
gestimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das “Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom 
30.05.1972” geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss 
auf und beschreibt Mindestanforderungen. 
 
Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und 
eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert. 
 
Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte 
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der 
Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte 
Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiter-
bildungsgänge geschaffen. 
 
Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbständi-
ges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbil-
dung wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des metho-
dischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Er-
reichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar 
fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen 
berücksichtigt werden. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis 
der fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten 
bleibt. 
 
 
 
Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Part-
ner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den 
Schülerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. 
 
Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie 
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zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese Schulart geltenden Regelungen der 
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich er-
lassenen Berufsordnungsmitteln: 

• Rahmenlehrplan der ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder 
(KMK) 

• Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung. 
 
Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991) 
hat die Berufsschule zum Ziel,  

• "eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-
maner und sozialer Art verbindet; 

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt 
und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln; 

• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln." 

 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 

• den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont; 

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln; 

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fä-
higkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Ge-
sellschaft gerecht zu werden; 

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und för-
dern; 

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen 
und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminde-
rung aufzeigen. 

 
Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen be-
rufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z. B. 
• Arbeit und Arbeitslosigkeit 
• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter 

Wahrung kultureller Identität 
• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, sowie 
• Gewährleistung der Menschenrechte 

eingehen. 
 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese 
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in gesellschaftli-
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chen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und so-
zial verantwortlich zu verhalten. 
 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personal-
kompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen 
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet 
und selbständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
 
Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlich-
keit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und 
öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu ent-
falten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigenschaf-
ten wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- 
und Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter 
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.  
 
Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben 
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit an-
deren rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu 
gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser 
drei Dimensionen. 
 
Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befä-
higung zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Si-
tuationen. Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwert-
barkeit, d.h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaft-lichen Situ-
ationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungs-kommission zur 
Neuordnung der Sekundarstufe II). 
 
 
 
Teil III: Didaktische Grundsätze 
 
Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben 
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont 
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge 
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen für das 
Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung 
der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt. 
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Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt: 

• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind 
(Lernen für Handeln). 

• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber 
gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 

• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, ü-
berprüft, ggf. korrigiert und schließlich bewertet werden. 

• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. 
technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte 
einbeziehen. 

• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre ge-
sellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden . 

• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z. B. der Interessenerklärung oder der Konflikt-
bewältigung, einbeziehen. 

 
Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unter-
richtsmethoden verwirklichen. 
 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich 
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben 
unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Un-
terschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler- auch benachteiligte oder besonders begab-
te - ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert. 
 
 
 
Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Kosmetiker/zur Kosmetikerin 
ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Kosmetiker/zur Kosmetikerin vom 
09.01.2003 (BGBl. I, 2002, Nr. 4, S. 417) abgestimmt. 
 
Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufs-
schule wird auf der Grundlage der “Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich 
Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 18. 05 1984) vermittelt. 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan geht von folgenden Annahmen aus: 
 
Kosmetiker und Kosmetikerinnen haben einen unmittelbaren Kontakt zu ihren Kunden. Um 
eine Kundenbeziehung aufzubauen und zu pflegen benötigen sie einerseits Fachkenntnisse  
– insbesondere der Anatomie/Physiologie, Dermatologie, Chemie, Physik und Psychologie – 
und andererseits eine hohe Sozialkompetenz, die sie befähigt, behutsam und einfühlsam mit 
den Kunden umzugehen und Vertrauen aufzubauen. Der Entwicklung von Kommunikations-
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fähigkeit und der Vermittlung ethischer Wertvorstellungen ist daher neben den fachlichen In-
halten in allen Lernfeldern genügend Raum zu geben. 
 
Die allgemeinen fachlichen Grundlagen der Kosmetik sind ebenso wie die speziellen Inhalte 
der Wahlqualifikationseinheiten den einzelnen Lernfeldern zugeordnet. 
 
Die Wahlqualifikationen finden sich insbesondere in folgenden Lernfeldern: 
 

Lernfeld 4:  Nagelmodellage 
Lernfeld 8:  Spezielle Fußpflege 
Lernfeld 11:  Permanente Haarentfernung 

Hydrotherapie 
Manuelle Lymphdrainage im kosmetischen Bereich 

Lernfeld 12:  Visagismus 
Permanentes Make-up 

 
Zum Aufgabenbereich des Kosmetikers/der Kosmetikerin gehört auch die selbständige Be-
schaffung und Strukturierung von Informationen mit Hilfe moderner Medien. Dies bedingt 
das Verstehen fremdsprachiger Fachbegriffe. Sowohl Kenntnisse der Datenverarbeitung als 
auch einer Fremdsprache sind daher integrativ zu vermitteln. Die fremdsprachigen Ziele und 
Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 
 
Kosmetiker und Kosmetikerinnen arbeiten am gesunden Menschen und werden nicht thera-
peutisch tätig. In allen Lernfeldern ist daher auf die durch die Gesetzgebung vorgegebenen 
Grenzen deutlich einzugehen. Darüber hinaus ist auf die Beachtung der Vorschriften des Ge-
sundheits-, Arbeits- und Unfallschutzes sowie die Anwendung der Grundsätze der Ökologie, 
des Umweltschutzes und der rationellen Energieverwendung hinzuwirken. 
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Teil V: Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Kosmetiker/Kosmetikerin 

Lernfelder Zeitrichtwerte 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr. 

1 Analysieren betrieblicher Arbeitsabläufe 80   

2 Beurteilen der Haut 80   

3 Reinigen der Haut 80   

4 Pflegen und Gestalten der Hände und der Nä-
gel 

40   

5 Waren bewirtschaften  40  

6 Anwenden von kosmetischen Massagen  80  

7 Schützen und Pflegen der Haut  80  

8 Pflegen und Gestalten der Füße und der Nägel  80  

9 Präsentieren und Verkaufen von Waren und 
Dienstleistungen 

  40 

10 Unterstützen kosmetischer Behandlungen 
durch gesundheitsfördernde Maßnahmen 

  80 

11 Unterscheiden kosmetischer Spezialbehand-
lungen 

  80 

12 Gestalten mit dekorativer Kosmetik   80 

 Summe (insgesamt 840) 280 280 280 
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Lernfeld 1: Analysieren betrieblicher Arbeits-
abläufe 

 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler definieren ihre Berufsrolle als eigenständiges und verantwortli-
ches Arbeiten am lebenden Menschen. 
Sie bewerten die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Berufen im Gesundheitswesen, 
beachten aber auch die Grenzen ihrer Tätigkeitsmöglichkeiten. 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Betriebsstrukturen und erkennen grundlegende Or-
ganisationsformen. 
Sie unterscheiden Arbeitsabläufe, reflektieren eigene Erfahrungen und berücksichtigen diese 
bei der Arbeitsvorbereitung und –planung. 
Bei der Dokumentation von Kundendaten beachten sie den Datenschutz. 
Sie verstehen es, Kundenmotive zu ermitteln, mit Einfühlungsvermögen Probleme, Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden zu erfahren und Motive in Motivationen zu verwandeln. Unter 
Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen und betrieblichen Möglichkeiten planen sie Servi-
celeistungen. 
 
 
Inhalte: 
 
Aufgaben der Kosmetik 
Geschichte der Kosmetik 
Wirtschaftliche Bedeutung der Kosmetik 
Arbeitsabläufe 
Kundenpsychologie 
Kommunikation 
Umgangsformen 
Service 
Datenverwaltung, branchenspezifische Software 
Telekommunikation 
Fremdsprache 
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Lernfeld 2: Beurteilen der Haut   1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Haut und werten die Ergebnisse aus. 
Sie unterscheiden zwischen medizinisch und kosmetisch zu behandelnden Hautverände- 
rungen, erstellen Beurteilungs- und Behandlungspläne und geben begründete individuelle 
Empfehlungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Anatomie und Physiologie der Haut 
Methoden zur Hautbeurteilung 
Hauttypen und Hautzustände 
Entzündliche und nichtentzündliche Veränderungen der Haut 
Hygiene 
Gesetze und Verordnungen 
Kundenberatung 
Fremdsprache 
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Lernfeld 3: Reinigen der Haut   1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse über Wirkungsweise und Zusammen-
setzung bei der Auswahl von  Reinigungspräparaten entsprechend dem Zustand der Haut. 
Dazu interpretieren sie die Deklarationsangaben. 
Die Schülerinnen und Schüler begründen den Einsatz manueller oder apparativer Methoden. 
Sie beschreiben Ursachen und Folgen unsachgemäßer Anwendung von Reinigungsmethoden 
und Präparaten und treffen Maßnahmen zu deren Vermeidung. 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen Beurteilungs- und Behandlungspläne und geben indi-
viduelle Empfehlungen. 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Auswahl und Bewertung von Reinigungspräparaten 
Methoden der Hautreinigung 
Geräte, Instrumente und Hilfsmittel 
Arbeitsablauf 
Hygiene 
Gesetze und Verordnungen 
Kundenberatung 
Fremdsprache 
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Lernfeld 4: Pflegen und Gestalten der  Hände 
und der Nägel  

 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Aufbau der Hand, des Nagels und deren Funktio-
nen. 
Sie unterscheiden zwischen medizinisch und kosmetisch zu behandelnden Nagelanomalien. 
Die Schülerinnen und Schüler planen den Arbeitsablauf einer Maniküre und wählen dafür ge-
eignete Präparate, Instrumente und Geräte aus. Dabei nutzen sie ihre Kenntnisse über Wir-
kung und Zusammensetzung der Präparate und Funktionsweise der Instrumente und Geräte. 
Sie führen kundenorientierte Beratungsgespräche durch, gestalten die Nägel unter kreativen 
und ästhetischen Gesichtspunkten und berücksichtigen die Hygienevorschriften und den Un-
fall- und Arbeitsschutz. 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Anatomie und Physiologie von Hand und Nägeln 
Nagelveränderungen 
Instrumente, Geräte und Hilfsmittel 
Präparate 
Arbeitsablauf 
Nageldesign 
Nagelmodellage 
Hygiene 
Gesetze und Verordnungen 
Kundenberatung 
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Lernfeld 5: Waren bewirtschaften 2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Waren- und Depotsysteme nach fachlichen und be-
triebswirtschaftlichen Kriterien. 
Sie ermitteln den Bedarf an Produkten, simulieren Warenbestellungen und wenden Vorschrif-
ten der Lagerwirtschaft an. Zur betrieblichen Arbeitsorganisation nutzen sie technische 
Hilfsmittel. 
Sie kalkulieren selbstständig den Preis von Waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Sortiment 
Depotverwaltung 
Inventur- und Bestelllisten 
Kalkulationen von Waren 
Fremdsprache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 26 - 

Lernfeld 6: Anwenden von kosmetischen 
Massagen 

 2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen Kenntnisse über die Wirkungen von kosmetischen Mas-
sagen und beachten Kontraindikationen.  
Sie wägen die Vor- und Nachteile einer manuellen bzw. apparativen Massage ab und treffen 
im Rahmen der Kundenberatung dazu individuell begründete Entscheidungen. Sie planen den 
Ablauf einer kosmetischen Massage, wählen geeignete Präparate aus und erläutern die Hand-
habung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Anatomie und Physiologie von Muskeln, Nerven und Gefäßen 
Arbeitsablauf 
Grifftechniken und Wirkungen 
Gefahren einer unsachgemäßen Massage 
Indikationen und Kontraindikationen 
Massagepräparate 
Massagehilfsmittel und –geräte 
Hygiene 
Gesetze und Verordnungen 
Kundenberatung 
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Lernfeld 7: Schützen und Pflegen der Haut  2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen den Zusammenhang von Hautpflege und Ästhetik her. 
Sie interpretieren die Zusammensetzung und Wirkung von Präparaten und wählen für indivi-
duell aufgestellte Behandlungspläne geeignete Präparate und Geräte aus. Dazu beraten sie 
kundenorientiert und begründen ihre Entscheidungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Präparate mit Pflege- und Schutzwirkung (insbesondere Cremes, Packungen, Masken, Licht-
schutzmittel, Duftstoffe, Deodorantien) 
Spezielle Wirkstoffe 
Geräte und Hilfsmittel 
Systempflege für unterschiedliche Hautzustände 
Hygiene 
Gesetze und Verordnungen 
Kundenberatung 
Fremdsprache 
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Lernfeld 8: Pflegen und Gestalten der Füße und 
der Nägel 

 2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Aufbau und die Funktionen des Fußes und der 
Nägel. Sie unterscheiden zwischen gesunden und krankhaft verändertem Nagel- und Hautbild 
und stimmen die Behandlung darauf ab. 
Mit den Geräten und Instrumenten gehen sie sicher um. 
Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Präparate aus und führen kundenorientierte 
Beratungsgespräche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Anatomie und Physiologie von Fuß und Nägeln 
Veränderungen und Erkrankungen 
Geräte, Instrumente, Hilfsmittel 
Präparate  
Arbeitsablauf 
Hygiene 
Gesetze und Verordnungen 
Kundenberatung 
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Lernfeld 9: Präsentieren und Verkaufen von 
Waren und Dienstleistungen 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen und kalkulieren selbstständig die Organisation von Be-
handlungsangeboten und Warenverkauf. 
Sie planen und gestalten auch unter Nutzung moderner Medien Werbeaktionen und Präsenta-
tionen und beurteilen deren Ablauf und Ergebnis unter Kostengesichtspunkten. Durchgeführte 
Beratungs- und Verkaufsgespräche analysieren sie im Hinblick auf Erfolg oder Misserfolg. 
Aufgetretene Konflikte werden von ihnen aufgedeckt und Lösungsansätze mit dem Ziel der 
Aufnahme und/oder Pflege von Kundenbeziehungen unterbreitet. Anregungen und Kritik von 
Kunden werden aufgenommen und ggf. zur Bearbeitung weitergeleitet. 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Marketing 
Warenpräsentation 
Verkaufsgespräche 
Reklamationen 
Kalkulation von Dienstleistungen 
Rentabilitätsberechnung 
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Lernfeld 10: Unterstützen kosmetischer Behand-
lungen durch gesundheitsfördernde 
Maßnahmen  

 3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Faktoren einer ausgewogenen Ernährung. 
Sie wenden die Ergebnisse in Beratungsgesprächen zur Unterstützung kosmetischer Behand-
lungen an. Dabei respektieren sie die Wertvorstellungen des Kunden und zeigen Zusammen-
hänge zwischen Ernährung und Hautbild auf. 
Sie leiten Kunden individuell zu Bewegungs- und Entspannungsübungen an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Anatomie und Physiologie des Körpers 
Energiebedarf 
Nahrungsbestandteile und ihre Funktionen 
Ernährungsbedingte Erkrankungen 
Diätprogramme 
Haltungsübungen 
Mimische Bewegungsübungen 
Isometrische Übungen 
Atemübungen 
Entspannungsübungen 
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Lernfeld 11: Unterscheiden kosmetischer  
Spezialbehandlungen 

 3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen Kundenwünsche auf und wählen kosmetische Spezial-
behandlungen unter Anwendung ihrer Fachkenntnisse verantwortungsbewusst aus. Sie doku-
mentieren ihre Vorgehensweise und beachten rechtliche Grundlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Kosmetische Bestrahlungen 
Kosmetische Hydrotherapie 
Depilations- und Epilationsmethoden 
Cellulitebehandlung 
Kosmetische Lymphdrainage 
Hygiene 
Gesetze und Verordnungen 
Kundenberatung  
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Lernfeld 12: Gestalten mit dekorativer Kosmetik  3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Farbberatungstypologien und -systeme auf ihre An-
wendbarkeit und Tragfähigkeit und wenden sie bei der dekorativen Kosmetik an. Dabei be-
achten sie die Grundprinzipien des Gestaltens und verwenden die für dekorative Kosmetik ty-
pischen Arbeitsmittel und Präparate. Kundenwünsche werden von ihnen aufgenommen und in 
die Arbeit einbezogen. Zur Planung und Beratung wenden die Schülerinnen und Schüler auch 
gebräuchliche Datenverarbeitungsprogramme an. 
Sie verstehen es, die dekorative Kosmetik bei unterschiedlichen Anlässen und auch im Be-
reich der Rehabilitation gezielt einzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
 
Farblehren, Farbberatung 
Persönlichkeitsbetonung/Typveränderung 
Arbeitsplanung 
Computer-Beratungsprogramme 
Tages-, Abend-Make up 
Farbveränderung und Gestalten von Augenbrauen und Wimpern 
Camouflage – Präparate und Verfahren 
Maskenbilden – Präparate und Verfahren 
Permanentes Make up 
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6 Aufgaben der Bildungsgangkonferenz  
 
Die Bildungsgangkonferenz hat bei der Umsetzung des Lehrplans im Rahmen der didakti-
schen Jahresplanung (s. APO-BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 6) in Kooperation mit allen 
an der Berufsausbildung Beteiligten (s. APO-BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 14 (3)) vor 
allem folgende Aufgaben: 

• Ausdifferenzierung der Lernfelder durch die Lernsituationen, wobei zu beachten ist, dass 
die im Lehrplan enthaltenen Zielformulierungen, Inhalte und Zeitrichtwerte verbindlich 
sind, 

• Planung von Lernsituationen, die an beruflichen Handlungssituationen orientiert sind und 
für das Lernen im Bildungsgang exemplarischen Charakter haben, 

• Ausgestaltung der Lernsituationen, Planung der methodischen Vorgehensweise (Projekt, 
Fallbeispiel, ...) und Festlegung der zeitlichen Folge der Lernsituationen im Lernfeld; dabei 
ist von der Bildungsgangkonferenz besonderes Gewicht auf die Entwicklung aller Kompe-
tenzdimensionen zu legen, also neben der Fachkompetenz auch der Personal- und Sozial-
kompetenz. Integrativ sind Methoden-, Lern- und Sprachkompetenz zu entwickeln, 

• Verknüpfung der Zielformulierungen und Inhalte des berufsbezogenen Lernbereichs mit 
dem Fach Wirtschafts- und Betriebslehre und den Fächern des berufsübergreifenden Lern-
bereichs sowie des Differenzierungsbereichs, 

• Planung der Lernorganisation in Absprache mit der Schulleitung 
− Vorschläge zur Belegung von Klassen- und Fachräumen, Planung von Exkursionen 

usw. 
− Planung zusammenhängender Lernzeiten zur Umsetzung der Lernsituation 
− Einsatzplan für die Lehrkräfte (im Rahmen des Teams), 

• Bestimmung und Verwaltung der sächlichen Ressourcen im Rahmen der Zuständigkeiten 
der Schule, 

• Vereinbarungen hinsichtlich der Lernerfolgsüberprüfungen, 

• Berücksichtung entsprechender Regelungen bei Einrichtung eines doppeltqualifizierenden 
Bildungsgangs (vgl. APO-BK, Anlage A, §§ 2, 7), 

• Dokumentation der didaktischen Jahresplanung und 

• Evaluation. 
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Anlagen 
 
A-I Verordnung über die Berufsausbildung* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                
* Bekanntmachung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Kosmetiker/zur Kosmetikerin nebst Rah-

menlehrplan vom 09.01.2002, in: Bundesanzeiger, hrsg. vom Bundesministerium der Justiz, Jg. 2002, 
Nr. 210a, 12.11.2002 

Hinweis 
 
Die Verordnung über die Berufsausbildung ist als 
Nur-Lese-Version des Bundesgesetzblattes, Jahr-
gang 2002, Teil I, Nr. 4, 24.01.2002, Seite 417 ff. 
zu finden. 
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A-II Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in be-
ruflichen Bildungsgängen*  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife 
in beruflichen Bildungsgängen 

 
 
 
 
 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 i. d. F. vom 09.03.2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* hrsg. vom Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land, Bonn 
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I. Vorbemerkung 
 
Die Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen 
geht davon aus, dass berufliche Bildungsgänge in Abhängigkeit von den jeweiligen Bildungs-
zielen, -inhalten sowie ihrer Dauer Studierfähigkeit bewirken können. 
 
Berufliche Bildungsgänge fördern fachpraktische und fachtheoretische Kenntnisse sowie 
Leistungsbereitschaft, Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und kreatives Problemlösungsverhalten. Dabei werden auch die für ein Fachhoch-
schulstudium erforderlichen Lern- und Arbeitstechniken vermittelt. 
 
 
II. Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife nach dieser Ver-

einbarung 
 
Die Fachhochschulreife nach dieser Vereinbarung kann erworben werden in Verbindung mit 
dem 
- Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach dem Recht des Bundes 

oder der Länder1; die Mindestdauer für doppeltqualifizierende Bildungsgänge beträgt drei 
Jahre 

- Abschluss eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden schulischen Bildungs-
gangs1, bei zweijähriger Dauer in Verbindung mit einem einschlägigen halbjährigen Prak-
tikum bzw. einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit 

- Abschluss einer Fachschule/Fachakademie. 
 
Der Erwerb der Fachhochschulreife über einen beruflichen Bildungsgang setzt in diesem Bil-
dungsgang den mittleren Bildungsabschluss voraus. Der Nachweis des mittleren Bildungsab-
schlusses muss vor der Fachschulabschlussprüfung erbracht werden.  
 
Die Fachhochschulreife wird ausgesprochen, wenn in den einzelnen originären beruflichen 
Bildungsgängen die zeitlichen und inhaltlichen Rahmenvorgaben eingehalten werden. Außer-
dem muss die Erfüllung der in dieser Vereinbarung festgelegten inhaltlichen Standards über 
eine Prüfung (vgl. Ziff. V.) nachgewiesen werden. Diese kann entweder in die originäre Ab-
schlussprüfung integriert oder eine Zusatzprüfung sein. 
 
Die Möglichkeit, über den Besuch der Fachoberschule die Fachhochschulreife zu erwerben, 
wird durch die „Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule“ (Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 06.02.1969 i. d. F. vom 26.02.1982) und die „Rahmenordnung für die Ab-
schlussprüfung der Fachoberschule“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
26.11.1971) geregelt. 
 
 

                                                
1  einschließlich besonderer zur Fachhochschulreife führender Bildungsgänge nach Abschluss einer Berufsaus-

bildung (u.a. Telekolleg II) 
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III. Rahmenvorgaben 
 
Folgende zeitliche Rahmenvorgaben müssen erfüllt werden: 
 
1.  Sprachlicher Bereich 240 Stunden 
 Davon müssen jeweils mindestens 80 Stunden auf 

Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch und auf 
eine Fremdsprache entfallen. 

 

   
2.  Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer 

Bereich 
240 Stunden 

   
3.  Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich (einschließ-

lich wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte) 
mindestens 80 Stunden 

 
Diese Stunden können jeweils auch im berufsbezogenen Bereich erfüllt werden, wenn es sich 
um entsprechende Unterrichtsangebote handelt, die in den Lehrplänen ausgewiesen sind. Die 
Schulaufsichtsbehörde legt für jeden Bildungsgang fest, wo die für die einzelnen Bereiche ge-
forderten Leistungen zu erbringen sind. 
 
 
IV. Standards 
 
1. Muttersprachliche Kommunikation / Deutsch 
 
Der Lernbereich „Mündlicher Sprachgebrauch“ vermittelt und festigt wesentliche Techniken 
situationsgerechten, erfolgreichen Kommunizierens in Alltag, Studium und Beruf.  
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeiten erwerben, 

- unterschiedliche Rede- und Gesprächsformen zu analysieren, sachgerechte und manipulie-
rende Elemente der Rhetorik zu erkennen, 

- den eigenen Standpunkt in verschiedenen mündlichen Kommunikationssituationen zu ver-
treten, 

- Referate zu halten, dabei Techniken der Präsentation anzuwenden und sich einer anschlie-
ßenden Diskussion zu stellen. 

 
Im Lernbereich „Schriftlicher Sprachgebrauch“ stehen vor allem die Techniken der präzisen 
Informationswiedergabe und der schlüssigen Argumentation – auch im Zusammenhang mit 
beruflichen Erfordernissen und Anforderungen des Studiums – im Mittelpunkt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, 

- komplexe Sachtexte über politische, kulturelle, wirtschaftliche, soziale und berufsbezoge-
ne Themen zu analysieren (geraffte Wiedergabe des Inhalts, Analyse der Struktur und we-
sentlicher sprachlicher Mittel, Erkennen und Bewertung der Wirkungsabsicht, Erläuterung 
von Einzelaussagen, Stellungnahme) und 
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- Kommentare, Interpretationen, Stellungnahmen oder Problemerörterungen ausgehend von 
Texten oder vorgegebenen Situationen – zu verfassen (sachlich richtige und schlüssige 
Argumentation, folgerichtiger Aufbau, sprachliche Angemessenheit, Adressaten- und Si-
tuationsbezug) oder  

- literarische Texte mit eingegrenzter Aufgabenstellung zu interpretieren (Analyse von in-
haltlichen Motiven und Aspekten der Thematik, der Raum- und Zeitstruktur, ggf. der Er-
zählsituation, wichtiger sprachlicher und ggf. weiterer Gestaltungselemente). 

 
 
2. Fremdsprache 
 
Das Hauptziel des Unterrichts in der fortgeführten Fremdsprache ist eine im Vergleich zum 
Mittleren Schulabschluss gehobene Kommunikationsfähigkeit in der Fremdsprache für All-
tag, Studium und Beruf. Dazu ist es erforderlich, den allgemeinsprachlichen Wortschatz zu 
festigen und zu erweitern, einen spezifischen Fachwortschatz zu erwerben sowie komplexe 
grammatikalische Strukturen gebrauchen zu lernen. 
 
Verstehen (Rezeption) 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben,  
- anspruchsvollere allgemeinsprachliche und fachsprachliche Äußerungen und unter-

schiedliche Textsorten (insbesondere Gebrauchs- und Sachtexte) – ggfs. unter Verwen-
dung von fremdsprachigen Hilfsmitteln – im Ganzen zu verstehen und im Einzelnen aus-
zuwerten. 

 
Sprechen und Schreiben (Produktion) 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, 

- Gesprächssituationen des Alltags sowie in berufsbezogenen Zusammenhängen in der 
Fremdsprache sicher zu bewältigen und dabei auch die Gesprächsinitiative zu ergreifen, 

- auf schriftliche Mitteilungen komplexer Art situationsgerecht und mit angemessenem 
Ausdrucksvermögen in der Fremdsprache zu reagieren, 

- komplexe fremdsprachige Sachverhalte und Problemstellungen unter Verwendung von 
Hilfsmitteln auf Deutsch wiederzugeben und entsprechende in Deutsch dargestellte Inhal-
te in der Fremdsprache zu umschreiben. 

 
 
3 . Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen ausgehend von fachrichtungsbezogenen Problem-
stellungen grundlegende Fach- und Methodenkompetenzen in der Mathematik und in Natur-
wissenschaften bzw. Technik erwerben. 
 
Dazu sollen sie 

- Einblick in grundlegende Arbeits- und Denkweisen der Mathematik und mindestens einer 
Naturwissenschaft bzw. Technik gewinnen, 
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- erkennen, dass die Entwicklung klarer Begriffe, eine folgerichtige Gedankenführung und 
systematisches, induktives und deduktives, gelegentlich auch heuristisches Vorgehen 
Kennzeichen mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Arbeitens sind, 

- Vertrautheit mit der mathematischen und naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache 
und Symbolik erwerben und erkennen, dass Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit und Voll-
ständigkeit beim Verbalisieren von mathematischen bzw. naturwissenschaftlich-techni-
schen Sachverhalten vor allem in Anwendungsbereichen für deren gedankliche Durch-
dringung unerlässlich sind, 

- befähigt werden, fachrichtungsbezogene bzw. naturwissenschaftlich-technische Aufgaben 
mit Hilfe geeigneter Methoden zu lösen, 

- mathematische Methoden anwenden können sowie Kenntnisse und Fähigkeiten zur Aus-
wahl geeigneter Verfahren und Methoden mindestens aus einem der weiteren Bereiche 
besitzen: 
• Analysis (Differential- und Integralrechnung), 
• Beschreibung und Berechnung von Zufallsexperiment, einfacher Wahrscheinlichkeit, 

Häufigkeitsverteilung sowie einfache Anwendungen aus der beurteilenden Statistik, 
• Lineare Gleichungssysteme und Matrizenrechnung, 

- reale Sachverhalte modellieren können (Realität ? Modell ? Lösung ? Realität), 

- grundlegende physikalische, chemische, biologische oder technische Gesetzmäßigkeiten 
kennen, auf fachrichtungsspezifische Aufgabenfelder übertragen und zur Problemlösung 
anwenden können, 

- selbständig einfache naturwissenschaftliche bzw. technische Experimente nach vorgege-
bener Aufgabenstellung planen und durchführen, 

- Ergebnisse ihrer Tätigkeit begründen, präsentieren, interpretieren und bewerten können. 
 
 
V. Prüfung 
 
1. Allgemeine Grundsätze 
 
Für die Zuerkennung der Fachhochschulreife ist jeweils eine schriftliche Prüfung in den drei 
Bereichen – muttersprachliche Kommunikation/Deutsch, Fremdsprache, mathematisch-
naturwissenschaftlich-technischer Bereich – abzulegen, in der die in dieser Vereinbarung 
festgelegten Standards nachzuweisen sind. Für die Zuerkennung der Fachhochschulreife für 
Absolventinnen und Absolventen der mindestens zweijährigen Fachschulen kann der Nach-
weis der geforderten Standards in zwei der drei Bereiche auch durch kontinuierliche Leis-
tungsnachweise erbracht werden. Soweit die zeitlichen und inhaltlichen Rahmenvorgaben 
dieser Vereinbarung durch die Stundentafeln und Lehrpläne der genannten beruflichen Bil-
dungsgänge abgedeckt und durch die Abschlussprüfung des jeweiligen Bildungsgangs oder 
eine Zusatzprüfung nachgewiesen werden, gelten die Bedingungen dieser Rahmenvereinba-
rung als erfüllt. 
 
Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens ausreichende Leistungen in allen Fächern er-
reicht sind. Ein Notenausgleich für nicht ausreichende Leistungen richtet sich nach den Be-
stimmungen der Länder. 
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Die schriftliche Prüfung kann in einem Bereich durch eine schriftliche Facharbeit mit an-
schließender Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums unter prüfungsge-
mäßen Bedingungen ersetzt werden. 
 
 
2. Festlegungen für die einzelnen Bereiche 
 
a) Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch 

 In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens 3 Stunden ist eine der fol-
genden Aufgabenarten zu berücksichtigen: 
- (Textgestützte) Problemerörterung, 
- Analyse nichtliterarischer Texte mit Erläuterung oder Stellungnahme 
- Interpretation literarischer Texte. 

 
b) Fremdsprachlicher Bereich 

 In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens 1 1/2 Stunden, der ein oder 
mehrere Texte, ggf. auch andere Materialien, zu Grunde gelegt werden, sind Sach- und 
Problemfragen zu beantworten und persönliche Stellungnahmen zu verfassen. Zusätz-
lich können Übertragungen in die Muttersprache oder in die Fremdsprache verlangt 
werden. 

 
c) Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich 

 In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens zwei Stunden soll nachge-
wiesen werden, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, komplexe Aufga-
benstellungen selbständig zu strukturieren, zu lösen und zu bewerten,  

 die dabei erforderlichen mathematischen oder naturwissenschaftlich-technischen Me-
thoden und Verfahren auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. 

 
 
VI. Schlussbestimmungen  
 
Die Schulaufsichtsbehörde jedes Landes in der Bundesrepublik Deutschland steht in der Ver-
pflichtung und der Verantwortung, die Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschul-
reife über berufliche Bildungswege zu gewährleisten. 
 
Die Länder verpflichten sich, Prüfungsarbeiten für verschiedene Fachrichtungen in den Berei-
chen Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch, Fremdsprache und Mathematik/Naturwis-
senschaft/Technik zur Sicherung der Transparenz und Vergleichbarkeit auszutauschen. 
 
Ein gemäß dieser Vereinbarung in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anerkann-
tes Zeugnis enthält folgenden Hinweis: 
 

„Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschulreife in berufli-
chen Bildungsgängen – Beschluss der Kultusministerkonferenz 05.06.1998 i. d. F. vom 
09.03.2001 – berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern in der Bundesrepublik 
Deutschland zum Studium an Fachhochschulen. 
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Dieser Sachverhalt wird bei bereits erteilten Zeugnissen auf Antrag nach folgendem Muster 
bescheinigt: 
 
 

Frau/Herr _____________________________________________________________  

 

geboren am _____________________________________________________________  

 
in _____________________________________________________________  
 
hat am _____________________________________________________________  
 
an der (Schule) _____________________________________________________________  
 
die Abschlussprüfung in dem Bildungsgang 
 
 
bestanden. 

„Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschulreife in berufli-
chen Bildungsgängen – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 i. d. F. 
vom 09.03.2001 – berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern in der Bundesrepublik 
Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.“ 

 
Bildungsgänge, die dieser Vereinbarung entsprechen, werden von den Ländern dem Sekreta-
riat angezeigt und in einem Verzeichnis, das vom Sekretariat geführt wird, zusammengefasst. 
 
Die vorliegende Vereinbarung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung in Kraft.  
 
Die „Vereinbarung von einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhoch-
schulreife über besondere Bildungswege“ (Beschluss der KMK vom 18.09.1981 i. d. F. vom 
14.07.1995) wird mit Wirkung vom 01.08.2001 aufgehoben.1 
 
 

                                                
1 Für das Land Berlin werden Zeugnisse der Fachhochschulreife auf der Grundlage der „Vereinbarung von ein-

heitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife über besondere Bildungswege“ noch bis 
zum 01.02.2005 ausgestellt und gegenseitig anerkannt. 
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A-III Fragenkatalog zur Lehrplanevaluation 
 
Evaluationsbogen zum Lehrplan zur Erprobung 
 
Vorbemerkungen zum Fragebogen: Die Antworten auf die folgenden Fragen erfordern die 
Einschätzung des vorliegenden Landeslehrplans vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die 
Sie mit seiner unterrichtlichen Umsetzung an Ihrer Schule gemacht haben. 
 
Die Ergebnisse der Befragung zu den landesspezifischen Elementen des Lehrplans sollen bei 
einer Überarbeitung berücksichtigt werden. Diese Bearbeitung umfasst unter anderem den 
Aufbau des Lehrplans, die Fächerschneidung mit ihrer Zuordnung von Lernfeldern zu Bünde-
lungsbegriffen und die Stundentafel. 
 
Dem gegenüber können die Vorgaben des KMK-Rahmenlehrplans (Lernfelder, ihr zeitlicher 
Umfang und ihre Zuordnung zu den einzelnen Ausbildungsjahren) nicht verändert werden. 
Ihre Rückmeldungen zu diesen Elementen des Lehrplans (s. Fragen 15 bis 18) sind jedoch 
wichtig, damit diese Erfahrungen bei zukünftigen KMK-Rahmenlehrplänen einfließen können. 
 
Für die Einschätzungen und Beurteilungen stehen skalierte Antwortmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Bei einigen Fragen bitten wir Sie zusätzlich, stichwortartig konkrete Anregungen und 
Vorschläge zu formulieren, die Ihnen für eine Revision wichtig erscheinen. (Ausführliche Stel-
lungnahmen oder vorliegende Erfahrungsberichte o. ä. bitten wir Sie uns gesondert zuzuschi-
cken, weil es bei der Eingabe von größeren Textmengen zu Störungen bei der Datenweiterga-
be kommen kann.) 
 
Um die Auswertungsarbeit zu erleichtern und zu beschleunigen bitten wir Sie, ausschließlich 
das beigefügte Fragebogenformular zu verwenden und uns den ausgefüllten Fragebogen bis 
zum 15.10.2006 online zuzusenden.  
 
Bitte beachten Sie bei der Arbeit mit dem Fragebogen auch folgenden Aspekt: Selbstverständlich kann 
über einen standardisierten Fragebogen häufig die Komplexität der Erfahrungen mit einem Lehrplan 
nicht so erfasst werden, wie es ein Gespräch oder eine ausführliche schriftliche Stellungnahme mögli-
cherweise vermag. Wir hoffen dennoch, dass wir durch dieses Verfahren einen praktikablen Kompro-
miss zwischen der Zielvorstellung einer möglichst umfassenden Beteiligung von Lehrerinnen und Leh-
rern an der Lehrplanevaluation und den personellen und zeitlichen Grenzen, die einer solchen Absicht 
entgegen stehen, gefunden haben. Vorschläge zur Verbesserung des Verfahrens sind selbstverständ-
lich jederzeit willkommen! 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit! 

 
 
1. Ausbildungsberuf: 

2. Schulname: 

3. Schulnummer (falls bekannt): 

4. Strasse: 

5. PLZ Ort: 

6. E-Mail: 

7. Bildungsgangleitung: 
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Zum Aufbau und zur Lesbarkeit des Lehrplans 
 
8. Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit des Lehrplans? 

eher weniger gut 1 2 3 4 5 sehr gut 
 
9. Wie beurteilen Sie die Gliederungsstruktur des Lehrplans? 

eher weniger gut 1 2 3 4 5 sehr gut 
 
10. Welche Gliederungspunkte sollten aus Ihrer Sicht noch eingefügt werden? Welche 

sind verzichtbar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den Erfahrungen mit dem Lehrplan in der Bildungsgangarbeit 
 
11. Unterstützt der Lehrplan die kollegiale Zusammenarbeit im Bildungsgang? 

eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 
 
12. Nach § 6 Abs. 1 APO-BK sind die Lernbereiche aufeinander abzustimmen. Wird 

dies durch den Lehrplan gefördert? 
eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 

 
13. Wird die Umsetzung der Handlungsorientierung durch den Lehrplan erleichtert? 

eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 
 
14. Unterstützt der Lehrplan die Lernortkooperation? 

eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 
 
 
 

Zu den Erfahrungen mit den Lernfeldern des KMK-Rahmenlehrplans 
 
15. Wie beurteilen Sie die berufliche Relevanz der Lernfelder? 

eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 
 
16. Erlauben es die Lernfelder, auch neuere fachliche und berufliche Entwicklungen zu 

berücksichtigen? 
eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 

 
17. Ermöglichen es die Lernfelder, auch spezifische Ausbildungsbedingungen Ihres re-

gionalen Umfeldes zu berücksichtigen? 
eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 
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18. Wo sehen Sie hinsichtlich der Lernfelder einen dringenden Revisionsbedarf? (Bitte 
geben Sie dabei die Nr. des jeweiligen Lernfeldes an, auf das Sie sich beziehen): 

 
 
 

Zu den Fächern des berufsbezogenen Bereichs der Stundentafel 
 
19. Ist die Zusammenfassung der Lernfelder zu den Bündelungsbegriffen (Fächern) 

schlüssig? 
eher weniger 1 2 3 4 5 eher mehr 

 
20. Welche Vorschläge haben Sie im Hinblick auf die Fächerbezeichnungen des berufs-

bezogenen Bereichs der Stundentafel? 
 
 
 
 
 
 
 
21. Sind die Lernfelder den Fächern sachgerecht zugeordnet? 

eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 
 
22. In welcher Weise sollte die Zuordnung der Lernfelder verändert werden? 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Differenzierungsbereich 
 

23. Unterstützen die Hinweise und Vorgaben des Lehrplans zum Differenzierungsbe-
reich die Ausgestaltung der Zusatz- und Stützangebote an Ihrer Schule? 

eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 
 
24. Unterstützen die Hinweise und Vorgaben des Lehrplans die Ausgestaltung des An-

gebotes, doppeltqualifizierend die Fachhochschulreife zu erwerben? 
eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 

 
25. Welche Hinweise hinsichtlich der Ausgestaltung des Differenzierungsbereiches ver-

missen Sie besonders? 
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Zur Entwicklung von Lernsituationen 
 
26. Sind die Informationen des Lehrplans zur Entwicklung von Lernsituationen hilf-

reich? 
eher weniger 1 2 3 4 5 sehr 

 
27. Welche Hilfestellungen benötigen Sie besonders bei der Entwicklung von Lernsitua-

tionen? 
 
 
 

Zu den Erfahrungen mit der externen Prüfung 
 
28. Beachtet die zeitliche Zuordnung der Lernfelder den Zeitpunkt des ersten Teils der 

Prüfung? 
Nein Ja 

 
29. Wenn Nein: Bitte nennen und erläutern Sie Ihre Revisionsvorschläge unter Angabe 

der betroffenen Lernfelder und der Art und zeitlichen Platzierung der beruflichen 
Prüfung(en): 

 
 
 
 
 
 
30. Weitere Anregungen und Verbesserungsvorschläge, die bisher noch nicht themati-

siert worden sind aber bei der Revision der Lehrpläne berücksichtigt werden soll-
ten: 

 
 
 
 
 
 
 


